
437 Straftaten gegen die allgemeine Sicherheit § 193

die ohne staatliche Genehmigung wie
derholt und über längere Zeit tätig wer
den, sind als Verantwortliche für die 
Durchführung des Gesundheits- und Ar
beitsschutzes anzusehen, wenn, sie, wie 
dies der Regelfall ist, die anleitende und 
kontrollierende Stellung des Leiters 
eines Kollektivs von Werktätigen inne
haben.

e) Leitende Mitarbeiter der Betriebe und 
Institutionen (§ 1 Abs. 2 ASVO, § 21 
AGB) in ihren jeweiligen Verantwor
tungsbereichen. Leitende Mitarbeiter 
sind diejenigen Werktätigen, die in 
einem ihnen übertragenen Verantwor
tungsbereich die Arbeit von Arbeits
kollektiven leiten (§21 AGB). Sie sind 
gegenüber den ihnen unterstellten 
Werktätigen weisungs- und kontrollbe
rechtigt (§ 82 Abs. 1 AGB). Ob ein Werk
tätiger leitender Mitarbeiter ist, darf 
nicht allein aus seiner Funktionsbezeich
nung hergeleitet werden. Vielmehr sind 
dafür die ausgeübte Tätigkeit und die 
damit verbundenen Pflichten bestim
mend. Die Feststellungen sind auf der 
Grundlage des Arbeitsvertrages (§ 40 
AGB), des Funktionsplanes (§ 73 Abs. 2 
AGB), der Arbeitsordnung (§91 AGB), 
betrieblicher Weisungen oder Festlegun
gen unter Berücksichtigung der tatsäch
lich ausgeübten Tätigkeit zu treffen 
(OG Präsidium, Beschluß vom
13. 9. 1978, Ziff. 4). Die Wahrnehmung 
rein organisatorischer Aufgaben kommt 
nicht1 in Betracht. Der leitende Mitar
beiter hat in allen Fragen des Gesund
heits- und Arbeitsschutzes, die in seine 
Verantwortung fallen, Entscheidungen 
zu treffen, soweit diese nicht bereits von 
dem übergeordneten Leiter getroffen 
sind. Er hat den übergeordneten Leiter 
auch auf fehlerhafte Entscheidungen 
hinzuweisen und Gegenvorstellungen zu 
erheben, soweit er nach seinen Kennt
nissen und Fähigkeiten in der Lage ist, 
die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der 
Entscheidung zu beurteilen (vgl. OGNJ 
1970/3, S. 85).
Fehlerhafte Weisungen eines überge
ordneten Leiters können dazu* führen, 
daß ein nachgeordneter Mitarbeiter

hinsichtlich seiner Rechtspflichtverlet
zung nicht schuldig ist (OG-Urteil vom 
28.1.1972/7 Wst 11/71, OGNJ 1983/3, 
S. 129).
In der Landwirtschaft ergibt sich die 
Verantwortung der Brigadiere und Ar
beitsgruppenleiter im Gesundheits- und 
Arbeitsschutz aus § 35 Abs. 3 ASVO.

f) Im Bereich der NVA, der Grenztruppen 
und der Organe des Wehrersatzdienstes 
die jeweiligen Vorgesetzten, sofern bei 
der Verletzung der Bestimmungen des 
Gesundheits- und Arbeitsschutzes § 193 
angewendet wird.

3. Verantwortlicher für die Durchsetzung 
und Durchführung des Gesundheits- und 
Arbeitsschutzes ist auf Grund der besonde
ren, ihm kraft Rechtsnormen (§ 204 AGB, 
§§ 25 bis 27 ASVO, 2. DB zur ASVO) über
tragenen Pflichten zur Gewährleistung des 
Arbeitsschutzes auch der Sicherheitsinspek
tor. Das gilt auch für Sicherheitsinspekto
ren, die in eine Sicherheitsinspektion oder 
in ein Organ für Betriebssicherheit (§ 25 
Abs. 2 ASVO) eingeordnet sind (OG Präsi
dium, Beschluß vom 13. 9. 1978, Ziff. 5).

4. Werktätige ohne besondere Leitungs
funktionen haben ebenfalls bestimmte 
Rechtspflichten im Gesundheits- und Ar
beitsschutz (vgl. §§ 211 Abs. 2, 212 AGB). 
Bei Verletzung dieser Rechtspflichten ist 
strafrechtliche Verantwortlichkeit nach 
§ 193 jedoch nicht begründet. Wird auf 
Grund schuldhafter Rechtspflichtverletzun
gen ein erheblicher Gesundheitsschaden 
oder der Tod eines anderen Menschen 
schuldhaft verursacht, liegt strafrechtliche 
Verantwortlichkeit gern. § 114 bzw. § 118 
vor (vgl. OGNJ 1974/15, S. 468, OGNJ 
1976/1, S. 26).

5. Die Verantwortung des Leiters für den 
Schutz von Leben und Gesundheit der Bür
ger vor den Gefahren des Produktionspro
zesses erstreckt sich auf
— die Werktätigen, die mit dem Betrieb 

einen Arbeitsvertrag abgeschlossen 
haben und gegenüber denen er auf 
Grund des Arbeitsrechtsverhältnisses 
weisungs- und kontrollbefugt ist,
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